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Schreiben des AfNS-Leiters Wolfgang Schwanitz zur "Reduzierung des Bestandes registrierter Vorginge und Akten"

Wolfgang Schwanitz wurde am 18. November 1989 zum Nachfolger Erich Mielkes und Chef des neu geschaffenen Amts fiir Nationale Sicherheit (AfNS)
ernannt. Der neue Amtsleiter wies seine leitenden Mitarbeiter an, die Aktenbestande in den Kreisamtern auf ein Minimum zu reduzieren.

Im November 1989 mussten SED und Staatssicherheit unter dem Druck der Biirgerbewegung immer weiter zuriickweichen. Die Diktatur befand sich in
einer offenen Krise. Davon blieb auch das Ministerium fiir Staatssicherheit (MfS) nicht verschont.

Am 7. November 1989 trat der Ministerrat der DDR zuriick, gezwungen durch die politische und gesellschaftliche Krise des Landes. Am Tag darauf
legten auch die Mitglieder des Politbiiros ihre Amter und Funktionen nieder. Erich Mielke, der das Ministerium fiir Staatssicherheit 32 Jahre lang geleitet
hatte, war damit arbeitslos. Sein Nachfolger wurde einer seiner Stellvertreter, Wolfgang Schwanitz. Das Ministerium fir Staatssicherheit (MfS) selbst
wurde in das Amt fiir Nationale Sicherheit (AfNS) umgewandelt, das schlieRlich im Marz 1990 aufgelést wurde.

Bei der zentralen Dienstbesprechung, in der Schwanitz offiziell sein Amt antrat, war deutlich geworden, dass die Aktenvernichtungin den
Kreisdienststellen der Staatssicherheit etwas chaotisch verlief. Am folgenden Tag schickte Schwanitz ein Schreiben an die Bezirksamter fiir Nationale
Sicherheit (die fritheren Bezirksverwaltungen fiir Staatssicherheit), um Regeln fiir die weitere Vernichtung vorzugeben.

Die Aktenbestdnde in den Kreisdmtern sollten auf ein Minimum reduziert werden; selbst aus den Bezirksdmtern sollten nun "besonders bedeutsame
Vorgange" nach Berlin ausgelagert werden. Akten einer ganzen Reihe unterschiedlicher Kategorien sollten vernichtet werden, darunter auch die
Informationen, die regelmdRig an den SED-Apparat gegangen sind. Alles hédtte unter "strengster Geheimhaltung" zu geschehen. Die Vernichtung von
Operativen Vorgidngen (OV) und Operativen Personenkontrollen (OPK) wurde den Kreisamtern in eigener Zustandigkeit gestattet, wenn sie auf
"Arbeitsergebnissen der Linien 26, IIl und M basieren”, d. h. durch das Abhéren von Telefongesprichen (26), Funkaufklarung (I1I) oder
Postiberwachung (M) entstanden sind.
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Ministerrat | Berlin, 22.
der Deutschen Demokratischen Republik
Amt fiir Nationale Sicherheit

Der Leiter

Amt fiir Nationale Sicherheit
Bezirksamt
Leiter
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3. In den Abteilungen XII der Bezirksimter bereits archivierte -

Vorgdnge und Akten sind entsprechend den inhaltlichen Vorgaben
der Ziffer 2 in der Abteilung XII des Amtes fir Nationale Sicher-
heit Berlin einzulagern.

In Ausnahmefdllen kdnnen besonders bedeutsame registrierte Vor-
gange und Akten der Kreisdmter/Dienststellen sowie der Fachabtei-
lungen/selbstdndigen Referate zu den in der Ziffer 2 genannten
inhaltlichen Vorhaben 1in die Abteilung XII des Amtes fir Nationale
Sicherheit Berlin ausgelagert werden.

4. Alle neugewonnenen operativ bedeutsamen Informationen, soweit
sie nicht fiir die aktuelle operative Arbeit bzw. Informations-
tatigkeit bendtigt werden, sind entsprechend den InformationsfluB-
regelungen den zustdndigen Leitern/Diensteinheiten zur Verfiigung
zu stellen.

In den Kreisdmtern/Dienststellen sind nur solche Informationen zu
belassen, die fiir die unmittelbare operative Handlungsfdhigkeit
bendtigt werden. Sie sind sicher aufzubewahren. Malinahmen zur Ver-
nichtung dieser Informationen haben die Leiter der Kreisdmter/
Dienststellen auf Weisung bzw. lageabhingig in eigener Zustdndigkeit
zu veranlassen.

Alle i{ibrigen neugewonnenen Informationen sind zu vernichten.

5. IM-Vorlaufakten, soweit diese noch nicht aus den Kreisdmtern/
Dienststellen ausgelagert wurden, sind in Abstimmung mit der Abtei-
lung XII des Bezirksamtes in eigener Zustidndigkeit zu vernichten,
wenn keine operativ bedeutsamen Aufkldrungsergebnisse vorliegen,
keine Kontaktierung erfolgte und der Kandidat nicht den zukiinftigen
Erfordernissen der Arbeit des Amtes fiir Nationale Sicherheit ent-
spricht.

6. OV/OPK, soweit diese noch nicht aus den Kreisd@mtern/Dienststellen
ausgelagert wurden, sind in die Abteilungen XII der Bezirksamter
auszulagern. Handelt es sich dabei um OV/OPK, die im wesentlichen

nur auf Arbeitsergebnissen der Linien 26, III und M basieren, bei
denen keine strafprozessualen bzw. anderen der Offentlichkeit be-
kanntgewordenen MaBnahmen erfolgten und die keine Verdachtshinweise
entsprechend der zukiinftigen Aufgabenstellung des Amtes fir Nationale
Sicherheit enthalten, kdnnen lageabhdngig in Abstimmung mit der Ab-
teilung XII in den Bezirksdmtern bzw. in eigener Zustandigkeit ver-
nichtet werden.

In den Fdllen, wo bereits strafprozessuale MaBnahmen durchgefihrt
wurden, hat diese Entscheidung dariber hinaus in Abstimmung mit der
Abteilung IX zu erfolgen.

7. Alle nicht in registrierten Vorgidngen und Akten erfaten opera-
tiven Materialien und Informationen der Kreisamter/Dienststellen,
einschlieBlich Lageeinschdtzungen u. a. verdichtete Informationen,
die fir die Losung der zukiinftigen Aufgaben des Amtes fiir Nationale
Sicherheit bedeutsam sind/sein kdnnen und die nicht unmittelbar fir
die Gewdhrleistung der operativen Handlungsfidhigkeit bendtigt werden,
sind - soweit das noch nicht erfolgt ist - in die Bezirksédmter aus-
zulagern.
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Uber ihre sichere Lagerung haben die Leiter der Bezifpksdmter zu
entscheiden.

Soweit es sich bei den fiir die unmittelbare Gewdhrleistung der
operativen Handlungsfahigkeit bendtigten operativen Materialien

und Informationen um solche handelt, die unter den aktuellen Lage-
bedingungen vorrangig vor unberechtigtem Zugriff zu schiitzen sind
(insbesondere Informationen der Linien 26, III und M, Ausgabeinfor-
mationen aus dem Sonderspeicher gem#B Befehl Nr. 11/79 des Ministers,
EDV-Ausdrucke aus der ZPDB sowie Auskiinfte der Abteilung XII iiber
AIM /ASMS), sind diese ebenfalls in die Bezirksamter auszulagern.
Befinden sich auf den dazugehtrigen VSH-Karteikarten Hinweise auf
die genannten Quellen, sind diese unkenntlich zu machen bzw. es
sind neue VSH-Karteikarten auszufertigen.

8. Die nicht in registrierten Vorgdngen und Akten in den Kreis-
amtern/Dienststellen erfaBten operativen Materialien und Informa-
tionen, einschlieBlich Lageeinschdtzungen u. a. verdichtete Infor-
mationen, sind zu vernichten, wenn sie entsprechend der zukiinftigen
Aufgabenstellung des Amtes fir Nationale Sicherheit keine operative
Bedeutsamkeit mehr aufweisen (vgl. Anlage, Hinweise fiir die Vernich-
tung von operativen Materialien und Informationen) oder deren ope-
rativ bedeutsamer Inhalt auf bezirklicher bzw. zentraler Ebene bei
Notwendigkeit zugriffsbereit zur Verfiigung steht (z. B. Auskiinfte
zu in der Abteilung XII archiviertem operativem Schriftgut, in der
Dokumentation der AKG enthaltene verdichtete Informationen, in der
ZPDB gespeicherte Informationen usw.).

9. Aus den VSH-Karteien der Kreisdmter/Dienststellen sind die VSH-
Karteikarten zu Personen zu vernichten, zu denen alle vorliegenden
Informationen (z. B. in der Zentralen Materialablage) in die Ver-
nichtung gemdB Ziffer 7 einbezogen wurden.

Bei Personen, zu denen keine schriftlichen Informationen vorliegen,
aber eine Erfassung in der VSH-Kartei besteht, sind entsprechend
den in der Anlage genannten Kriterien die Erfassungsgriinde zu prii-
fen. Bei ibrem Wegfall sind die VSH-Karteikarten gleichfalls zu
vernichten.

Wenn zu Personen, zu denen alle vorliegenden Informationen/die VSH-
Karteikarten vernichtet werden,

- eine KK-Erfassung oder Erfassung auf der Grundlage von Sicherungs-
vorgéngen in der Abteilung XII besteht und/bzw.

- eine Erfassung in der ZPDB vorgenommen wurde

ist die Liéschung dieser Erfassungen zu gewdhrleisten. Diese Ldschung
kann durch die Kreisdmter/Dienststellen unter Verwendung der vorhan-
denen VSH-Karteikarten iiber die AKG veranlaBt werden.

Durch.die AKG sind die VSH-Karteikarten fir die Aktualisierung der
eigenen Suchkartei und die Realisierung der Loschung in der ZPDB zu
nutzen sowie bei Vorliegen einer KK-Erfassung oder Erfassung auf

der Grundlage von Sicherungsvorgdngen an die Abteilung XII weiter-
zuleiten. Die Abteilungen XII der Bezirksidmter haben auf dieser Grund-
lage in Koordinierung mit der Abteilung XII des Amtes fiir Nationale
Sicherheit Berlin, die notwendigen MaBnahmen zur Speicher&dnderung

zu gewdhrleisten.
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Dgﬁﬂﬂ!ilggkrung aller zu einer Person vorhandenen Informationen
i a ef beteffenden VSH-Karteikarte legendiert zu vermerken.

Die in den Kreisdmtern/Dienststellen verbleibenden Bestdnde der
VSH-Karteien sind sicher aufzubewahren. Uber deren Auslagerung
haben die Leiter der Bezirksamter in Abh#ngigkeit von der Lage-
entwicklung in eigener Zustdndigkeit zu entscheiden.

10. Alle in den Kreisamtern/Dienststellen vorliegenden schrift-
lichen Informationen fir leitende Partei- und Staatsfunktiondre
bzw. entsprechende Zuarbeiten, die bis zum 30. September 1989 er-
arbeitet wurden, sind zu vernichten.

Seit dem 1. Oktober 1989 erarbeitete schriftliche Informationen
fiir leitende Partei- und Staatsfunktiondre bzw. entsprechende Zu-
arbeiten sind in den Kreis@mtern/Dienststellen zu vernichten, wenn
sie fir die weitere operative Arbeit bzw. Informationstidtigkeit
keine relevanten Aussagen enthalten.

Die Leiter der Kreisdmter/Dienststellen haben darauf EinfluB zu
nehmen, daB durch die leitenden Partei- und Staatsfunktionére
ihres Verantwortungsbereiches der vertrauliche Charakter iiber-
mittelter Informationen jederzeit gewahrt wird und, soweit ihr
RickfluB bisher nicht erfolgt ist, alles zu unternehmen, um ihren
RickfluB kurzfristig zu gewdhrleisten.

11. Die Leiter der Bezirksdmter haben auf der Grundlage dieser
Festlegungen sowie unter Beachtung miéglicher Gefdhrdungen der
Dienstobjekte und der konkreten Umstdnde und Bedingungen ilber
die zuverldssige Vernichtung bzw. Auslagerung von registrierten
Vorgdangen und Akten sowie weiteren operativen Materialien und
Informationen zu entscheiden.

Bei der Auslagerung ist zu beachten, daB es zunehmende Erkennt-
nisse gibt iiber-Kontrollen von Kreisdmtern/Dienststellen durch
Krdafte aus Sammlungsbewegungen/Vereinigungen zur Feststellung der
Vernichtung bzw. Auslagerung von Materialien.

Die Vernichtung bzw. Auslagerung hat unter federfiihrender Verant-
wortung der AKG in Zusammenarbeit mit der Abteilung XII unter
Wahrung der strengsten Geheimhaltung, Konspiration und Sicherheit
zu erfolgen.

Erforderliche Einsichtnahmen in ausgelagerte registrierte Vorgéange
und Akten sowie in weitere ausgelagerte operative Materialien und
Informationen durch dazu Beauftragte sind zu gewdhrleisten.

Alle Mitarbeiter sind zur unbedingten Geheimhaltung iliber die Ver-
nichtung bzw. Auslagerung von registrierten Vorgdngen und Akten
sowie weiteren operativen Materialien und Informationen anzuhalten.

Auftretende Probleme und Fragen im Zusammenhang mit der Realisierung
dieser Weisung, die einer zentralen Klarung bediirfen, sind an die
ZAIG, Gen. Oberst Schwock, Telefon: 2 38 78, zu richten.

. eLc.--,/'ﬁ

Anlage Schwanitz
Generalleutnant

Signatur: BArch, MfS, BdL/Dok., Nr. 8996, Bl 1-6

Blatt 4



Das Stasi Mediathek

Bundesarchiv

Schreiben des AfNS-Leiters Wolfgang Schwanitz zur "Reduzierung des Bestandes registrierter Vorginge und Akten"

A » -5 - GVS_0008=26/89
BStU
" Anlagdg

Hinweise fiir die Vernichtung von operativen Materialien und Infor-
mationen ‘

- Lageeinschidtzungen, operative Statistiken und aktionsbezogene
Unterlagen, die keine aktuelle Bedeutung haben,

- Unterlagen iiber Wahlen zu Volksvertretungen,

- Rapporte der DVP und des MfS,

- Mitteilungen der Abteilung XII iiber geléschte Strafen,

- Operatives Schriftgut (IM-Berichte, Berichte Partner des POZW
usw.), welches.bis zum 30. 9. 1989 erarbeitet und bisher nicht
fir die Erfassung und Speicherung aufbereitet wurde und fir die

aktuelle Lageeinschdtzung keine Bedeutung mehr hat,

- Sichtlochkarteien gemdB DA Nr. 1/80 des Ministers, einschlieB-
lich der dazugehdrigen Dokumentenkarten,

- IM/GMS-Nachweise im Referat Auswertung und Information,

- abgelegte Reiseantrdge (private Ein-/Ausreisen, Touristenreisen),

- Arbeitskarteien (z. B. iiber ASTA, Deliktekerblochkarteien gemiB
Befehl Nr. 299/65 des Ministers), die unter den verinderten Lage-
bedingungen keine Bedeutung mehr haben,

- IMA-Informationen/Materialien zu

ehemaligen Geheimnistrdgern, Reise-, Auslands- und Verhandlungs-
kadern, ohne weitere operative Hinweise,

Personenzusammenschliissen, die keine verfassungsfeindlichen Ziel-
stellungen haben,

Reservekadern des MfS,
Personen, die Angehérige bzw. Zivilbeschidftigte des MfS waren,

ehemaligen DDR-Biirgern, die Rickkehrwiinsche duBern und die vor
dem Verlassen der DDR nicht feindlich tdtig waren,

Personen im Zusammenhang mit der Sicherung der Stddtepartner-
schaften und anderen Partnerschaftsbeziehungen in das NSA, zu
denen keine Hinweise auf feindliche Tatigkeit vorliegen,

aufgenommenen und wiederaufgenommenen Personen ohne operativ
bedeutsame Hinweise,

Angehdrigen von Kirchen und Religionsgemeinschaften und deren
Organisationen, zu denen es keine Hinweise auf feindliche Tatig-
keit gibt,

Kontakten innerhalb der DDR und in das Ausland ohne feindlich-
negative Anhaltspunkte,
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Ablehnungen der Reise in das NSA im Zusammenhang mit der Wahr-
nehmung des Einspruchsrechtes durch das MfS,

mindlichen und schriftlichen negativen AuBerungen sowie passiven
Widerstandshandlungen (z. B. Parteiaustritt, Ablehnung Verpflich-
tung als Geheimnistrdger) im Sinne Andersdenkender,

Nichtwdhlern,

Wehrdienstverweigerern/SieBverweigerern GST,

Bausoldaten,

ASTA, ohne weitere operativ bedeutsame Hinweise,

Rickverbindungen zu aus der DDR ausgereisten Personen ohne feind-

] lich-negative Anhaltspunkte,

Untersuchungsergebnissen der Abteilung IX,

Antrdgen auf Heirat mit Auslidndern,

Personen mit asozialer Lebensweise,

Personen, die Besitzverhdltnisse im Ausland haben,
Freiwilligen Helfern der DVP,

Personen mit Erlaubnissen - auBer Waffentr&gern, Waffenkammer-
verwaltern und deren Stellvertreter sowie Erlaubnisinhabern fiir
Sprenggenehmigungen,

Brenzgenehmigungen,

Abgeordneten der Volksvertretungen,

Mitgliedern der Blockparteien,

Angehtrigen der Kampfgruppen,

Personen, die im Rahmen der Aktion "Griin" bzw. der Aktion "Leucht-
turm" aufgeklart wurden,

Bestdatigungen fir spezifische volkswirtschaftliche Vorhaben,
Liebesverbindungen in das NSA,
ehemaligen SED-Mitgliedern,

allen weiteren Personen, zu denen keine operativ bedeutsamen Hin-
weise vorliegen.

Signatur: BArch, MfS, BdL/Dok., Nr. 8996, BL 1-6

Blatt 6

Mediathek



	Schreiben des AfNS-Leiters Wolfgang Schwanitz zur "Reduzierung des Bestandes registrierter Vorgänge und Akten"
	Metadaten

	Schreiben des AfNS-Leiters Wolfgang Schwanitz zur "Reduzierung des Bestandes registrierter Vorgänge und Akten"
	Schreiben des AfNS-Leiters Wolfgang Schwanitz zur "Reduzierung des Bestandes registrierter Vorgänge und Akten"
	Schreiben des AfNS-Leiters Wolfgang Schwanitz zur "Reduzierung des Bestandes registrierter Vorgänge und Akten"
	Schreiben des AfNS-Leiters Wolfgang Schwanitz zur "Reduzierung des Bestandes registrierter Vorgänge und Akten"
	Schreiben des AfNS-Leiters Wolfgang Schwanitz zur "Reduzierung des Bestandes registrierter Vorgänge und Akten"
	Schreiben des AfNS-Leiters Wolfgang Schwanitz zur "Reduzierung des Bestandes registrierter Vorgänge und Akten"

